
Die Emmendinger Friedhofsstatuten von 1728 im Friedhofsbuch 
der jüdischen Gemeinde von Eichstetten am Kaiserstuhl 

Von 
GÜNTER BOLL 

Das 1721 angelegte und bis zum gewaltsamen Ende der israelitischen Gemeinde Eichstetten in 
deren Besitz befindliche „Buch der Gemeinde, die zu dem Friedhofe gehört, welcher im Banne 
von Emmendingen besteht", ist seit der Deportation der letzten Gemeindemitglieder im Okto-
ber 1940 verschollen. Der Verlust des „Pinkas ha-Kahal" ist umso schmerzlicher, als mit die-
sem frühen Dokument zur Geschichte des Emmendinger Begräbnisplatzes der seit 1716 in der 
badischen Markgrafschaft Hochberg ansässigen Juden auch das genealogisch bedeutsame 
Verzeichnis jener Hausväter verloren ging, deren Familien nach der Friedhofsordnung vom 
21. April 1728 das Privileg besaßen, in Emmendingen beerdigt zu werden. Zum Glück hat uns 
der Freiburger Bezirksrabbiner Dr. Adolf Lewin (1843-1910) eine Abschrift und die Überset-
zung der „Takkanot" des Emmendinger Friedhofs von 1721 und 1728 hinterlassen, 1 in denen 
die Verdienste des einflussreichen Vorstehers der vorderösterreichischen Juden in Altbreisach, 
Joseph Günzburger, um die Schutzaufnahme jüdischer Flüchtlinge in den oberbadischen Herr-
schaften Rötteln und Badenweiler und in der Markgrafschaft Hochberg mit Worten von bibli-
scher Eindringlichkeit gepriesen werden. 

Abschrift und Übersetzung des Freiburger Rabbiners Dr. Adolf Lewin 
Abschrift aus dem im Besitze der Gemeinde Eichstetten befindlichen Originale, welches die 
ersten Seiten des den israelitischen Friedhof (zuerst Emmendingen, - da das gemeinsame 
Vermögen am Dienstag, dem 28. August 1810, aufgeteilt wurde - wohl seitdem Eichstetten) 
betreffenden Quartbandes ausfüllt. Die Übersetzung gibt nicht den Wortlaut, sondern sorgfältig 
den Sinn der Sätze wieder. 

Seite 1 
Quadratschrift: 

:-1W:17J;--J 17710~ !')N7).7~ :-1"7' o:m 1J'J11N Il7W~~ r,nr, 1"'1~:17 71:J).:J 1~1:17:-1 1'~7:17 Il'::17 7;-ip;-i opJ::i 

;--JJ'1~;--J :n;-i ·~:io;-i:::11 7T"7:J N7T1' 7"7:-1:J r~p;-i ;--JJ'1~;--J 171IlW1 1"::l !')17'~:J ;--JJ'W:-1 '::1101 'WN7 !')10'N ::l":17 

.7"11 N"~ 7"J;--J Il':J mJpr, '07::l 7::l 1:J 1"~' 1:-i::i;-i 111 771:-1~ 

1 Stadtarchiv Freiburg (StadtAF), Cl Judensachen 1 B Nr. 30. Die nachfolgend in kursiver Schrift gesetzten Fuß-
noten gehen auf Adolf Lewin zurück und wurden übernommen. 
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Abb. J Grabsteine der Breisacher Juden Samuel Levi (gest. 1744, links) und Joseph Greilsamer (gest. 1746, rechts) 
auf dem alten jüdischen Friedhof in Emmendingen (1717-1899). Die Beisetzung einiger Breisacher Juden auf dem 
Emmendinger Friedhof während des Österreichischen Erbfolgekrieges (1740-1748) erklärt sich aus der kriegs-
bedingten Unzugänglichkeit des auf dem linken Rheinufer gelegenen Mackenheimer Friedhofs, auf den die jüdi-
sche Gemeinde von Altbreisach bis zur Bewilligung eines eigenen Begräbnisplatzes (1755) in Friedenszeiten ihre 

Toten überführte. 
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Quadratschrift: 
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Sodann werden diejenigen genannt, welche noch Beiträge schulden, und zwar (von den 
Aufgezählten sind mehrere dabei) sieben von Emmendingen, sechs von Eichstetten und sieben 
von Ihringen. 
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Nach einer kurzen Zusammenfassung: Dieses Statut ist gemacht worden usf 

Es folgen die eigenhändigen Unterschriften 
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Übersetzung: 
Buch der Gemeinde, die zu dem Friedhofe gehört, welcher im Banne von Emdigen2 besteht un-
ter der Herrschaft unserer Herrschaft, des Fürsten, erhoben werde sein Glanz, des Markgra-
fen von Turlach3, das gemacht worden ist durch eine Versammlung der Häupter und Guten4 der 
Landschaft unter Zuziehung des Vorstehers und Leiters, des Mittlers5 der Landschaft, des rei-
chen Herrn fasle Breisach6, und mit Zustimmung des Rabbiners der Landschaft7, des gelehr-
ten Herrn David Cohen8, und darin sind alle Einzelheiten der Satzungen des genannten Fried-
hofes verzeichnet. Hier Emmendingen (Eichstetten), Gott sei Lob. 9 

Der Ewige war mit Joseph, und er wurde ein beglückender Mann 1°, der vermittelte in der Fülle 
seiner Weisheit und seines Einflusses bei der Gnade des genannten Fürsten, erhoben werde 
sein Glanz, für die Männer, die Flüchtlinge Israels von den Vertriebenen der Schweiz 11 und an-
derer Orte, die verstoßen waren, daß wir unsere Wohnung festigten, eine ständige Wohnung im 
obern und im untern Bezirk. Der Geist Jacobs, der heiligen Herde, lebte wieder auf; heilig war 
die Frucht ihres Dankes. Die zerfleischt und verjagt wurden von Vertreibung zur Vertreibung, 
krank, verstoßen und beraubt waren, die kraftlos Gewordenen haben eine Ruhestätte gefunden, 
und leicht ist ihr Fuß, der Fuß der Redlichkeit, im Leben, wie im Tode, in Palästen, wie in Bur-
gen. Und Gott, der Gute, möge seines Verdienstes gedenken, und seine Kinder werden ihm 
gleich- sein Lohn sei vollständiger, voller Segen von dem bei dem Allgütigen bewahrten. Amen, 
Sela! 

2 Emmendingen. 
3 Karl Wilhelm von Baden-Durlach. 
4 Besten, Notabeln, Eupatriden. 
5 Fürsprech. 
6 Joseph Günzburger, gest. 4. April 1727, begr. Mackenheim. 
7 Landrabbiner. 
8 David Kahn, gest. 11. Mai 1744, begr. Sulzburg 
9 Die Abbreviaturen dieser vier Worte bedeuten zugleich „481 zu der kleinen Zählung", d. i. 1721. Wenn die von 

Adolf Lewin angebotene Auflösung der Abkürzung ?"r, N"C überhaupt richtig ist, dann steht das N nicht, wie 
er schreibt, für „Emmendingen", sondern für „Eichstetten". 

10 Genesis 39,2. 
11 Um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurden sie aus dem Thurgau ausgewiesen (Ulrich, S. 246). Die von Adolf 

Lewin zur Begründung dieser Annahme herangezogene Belegstelle in Johann Caspar Ulrichs „Sammlung Jüdi-
scher Geschichten" (Basel 1768) hat allerdings keine ausreichende Beweiskraft. 
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Abb. 2 Grabstein des Joseph Günzburger von 
Breisach auf dem jüdischen Friedhof von 
Mackenheim im Unterelsass. Die Inschrift lau-
tet in deutscher Übersetzung: Und Gott war mit 
Josef, und er war ein e,folgreicher Mann (Ge-
nesis 39,2). Hier ruht geborgen und in Seligkeit 
die Wonne Israels, der Kazin, der Schtadlan, 
Parnass und Manhig, bekannt in den Toren sei-
ner Zeit. Schutz und Schild war er dem Volk in 
der Bedrängnis. Wie eine Mauer und ein Wall 
hat er es beschützt. Sein Haus war weit geöff-
net für die Toralernenden, sein Tisch war ge-
deckt. Er wurde nach oben gebeten, der geehrte 
Herr Josef Josle, Sohn des Herrn Maharam 
Günzburg seligen Andenkens, von Breisach am 
Freitag, dem 13. Nissan 487 nach der kleinen 
Zählung (4. April 1727). Seine Seele sei einge-
bunden im Bündel des Lebens. 

Heute am 12. ljar 48812 haben sich die Gabbaim 13 des Friedhofes versammelt unter Hinzuzie-
hung des Vorstehers und Leiters, des Fürsprech der Landschaft, des Herrn David Günzburg, 
Sohnes des in Gott ruhenden reichen Herrn Josle, sein Andenken zum Segen, der an die Stelle 
seiner Ahnen getreten ist, und unter Zustimmung des Rabbiners, des gelehrten Herrn David 
Cohen von Rapschwir14, zu sehen und zu sinnen in Bezug auf die Satzungen des genannten 
Friedhofes; und sie haben für gut befunden, Satzungen zu verfassen und sie zum Andenken in 
das Buch zu schreiben, zum Zeichen und zur Obhut mit Griffel, Zinn und Blei15, und geregelt 
und bestätigt mit aller Kraft und Stärke, daß kein Wort zur Erde falle von Allem, was be-
schlossen und besiegelt ist in diesem Buche. Neues haben sie aus dem Alten geholt, aus dem 
alten Buche, das im Jahre 481 mit Zustimmung und dem Willen der Landschaft, d. i. derer die 
in diesem Gebiete wohnen, die diesem Friedhofe zugehören, und der Zustimmung des Vorste-
hers und Leiters, des in Gott ruhenden Rabbi Josle, sein Andenken zum Segen, angelegt wor-
den ist. 

12 21. April 1728. 
13 Rendanten, Verwalter der Ein[nahmen] und Ausgaben. 
14 Rappoltswei[l]er (Ribeauville). David Kahn war ein Sohn des 1722 in Ribeauville verstorbenen Rabbiners 

Jakob Kahn. 
1s Biblische Metapher. 

119 



Satzungen der Landschaft 

diejenigen betreffend, welche zum Friedhofe Emmendingen gehören - verfaßt am Mittwoch 
12. Ijar 488 

I: Die Männer der Landschaft haben zu Gabbaim des Friedhofes erwählt und ernannt den wer-
ten Herrn, Vorsteher und Leiter, Herrn Jechiel von Eichstetten und den reichen Herrn Maier 
Sohn Aschers von Emmendingen; sie sollen für den Friedhof ausgeben und einnehmen, was 
nach ihrem Ermessen richtig erscheint. Sie sollen alles Vertrauen im vollsten Maße genießen, 
und Einnahme wie Ausgabe soll in dieses Buch eingetragen und eingeschrieben werden. Ihnen 
ist die Macht verliehen, Jeden zu strafen und zu zwingen, der abweicht und nicht bezahlt, was 
auf ihn nach der Satzung der Landschaft fällt - und selbst, vorkommenden Falls, die Bestat-
tung einer Leiche zu hindern, bis man das ihn Treffende gezahlt hat. 

II: Die nachfolgenden Bestimmungen sollen in vollstem Maße genehmigt und bestätigt sein von 
heute bis auf drei fortlaufende Jahre. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Landschaftsvorsteher und 
der Rabbiner berechtigt, mit Zustimmung der Notabeln 16 der Landschaft hinzuzufügen oder 
wegzunehmen, was ihrem Ermessen richtig erscheint. Denn auch das Statut, das im Jahre 481 
gemacht worden ist, ist ebenfalls auf die Zeit von zehn aufeinander folgenden Jahren festge-
stellt worden. 

III: Wenn einer der Insassen der Landschaft, die zum Friedhof gehören, der das Privilegium 
besitzt, ein Kind verheiratet und Hochzeit ausrichtet, soll es so gehalten werden: Der Sohn gibt 
drei Gulden Rheinisch, die Tochter einen Species-Dukaten; dann haben die Kinder ebenfalls 
das Privilegium am Friedhofe; sonst erhalten sie es nicht. 

IV: Wenn Jemand aus einer anderen Landschaft sich in dieser Landschaft niederlassen will, 
soll er als Erstes und Vorgabe Einkaufsgeld dem Friedhofe sieben Gulden Rheinisch geben, und 
sodann von seiner Vermögensschätzung ein Prozent. Jedoch wird ausdrücklich bemerkt, daß, 
wenn Jemand aus dem obern Bezirk, d. h. von den Leuten, welche das Privilegium am Fried-
hofe Sulzburg haben, in diese Landschaft zieht und hier sich niederläßt, er nur die Hälfte ge-
ben soll, d. i. drei und einen halben Gulden Rheinisch und sodann von seiner Vermögens-
schätzung einen halben Gulden von hundert; so soll es sein und bleiben in der oben bestimm-
ten Zeit. 

V: Dies ist zu wissen, und eingezeichnet sei dem Buche, wer zum Friedhofe gehört und das Pri-
vilegium hat: 

Erstens der Rabbiner, der gelehrte Herr David Cohen 17, der Vorsteher und Leiter, Für-
sprech der Landschaft R. Josle Breisach 18 und sein Sohn, der Vorsteher und Leiter, der rei-
che Herr David19, der reiche Herr, Vorsteher und Leiter, R. Jechiel20 von Eichstetten, Sa-

16 Wichtigsten. 
17 Er hatte seinen Sitz in Breisach (nach Akten der Bezirkssynagoge Freiburg). Der Landrabbiner David Kahn 

verlegte seinen Wohnsitz um 1728 nach Sulzburg, das fortan bis zum Tod des 1886 verstorbenen Rabbiners 
Emanuel Dreifuß der Sitz des oberbadischen Bezirksrabbiners blieb. 

18 Wohl als ewiges Mitglied. Der 1727 verstorbene Joseph Günzburger ist dessen ungeachtet nicht in Emmendin-
gen, sondern auf dem linksrheinischen Begräbnisplatz der Breisacher Juden im unterelsässischen Mackenheim 
bestattet worden. Vgl. Anm. 6. 

19 David Günzburger. 
20 Daniel Heilbronner. 
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mue/21 Sohn [des] Isak von Niederemmendingen, Jochanan Jonah22 Sohn des Herrn Mor-
dechai Model von Emmendingen, der werte Herr Maharam23 Sohn [des] Ascher Lemle 
von Emmendingen, Naphtali24 Sohn [des] Maier von Emmendingen, Moses25 Sohn des 
Herrn Mordechai Model von Emmendingen, Naphtali26 Sohn des Avigdor des Levi von 
Eichstetten, /sak Seligmann27 Sohn [des] Ascher von Eichstetten, Jacob28 Sohn [des] Cha-
jim von Ihringen, Abraham29 Sohn [des] Naphtali (gesegnet sein Andenken) von Ihringen, 
Chajim30 Sohn des Nathan des Levi (g. s. A.) von Eichstetten3 1, /sak32 Sohn [des] Maier 
von Eichstetten. 

[. .. ] Donnerstag 13. Ijar 488 zur kleinen Zeitrechnung33, hier [in] Eichstetten. 

Die hebräischen Unterschriften lassen sich den folgenden sieben Unterzeichnern zuordnen: 

[Freiburg im Breisgau 1889 J 

21 Samuel Weil? 
22 Jonas Weil. 
23 Marx Lämmle Weil. 
24 Herzei Bickert. 
2s Moses Weil. 
26 Herzei Levi. 
27 Isaak Weil. 
2s Jakob Geismar. 
29 Abraham Wertheimer. 
30 Heimann Levi. 

Landrabbiner David Kahn 
Daniel Heilbronner von Eichstetten 
Marx Weil von Emmendingen 
Isaak Weil von Eichstetten 
Heimann Levi von Eichstetten 
Isaak Dukas? von Emmendingen 
Isaak Bickert von Eichstetten 

Für Richtigkeit der Abschrift und Übersetzung 
Rabbiner Dr. Lewin 

31 Stammvater der Familien Epstein und Burger von Eichstetten. 
32 Isaak Bickert. 
33 22. April 1728. 
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